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I.
In erster Reihe finden wir Gegner, welche die grund¬

sätzliche Frage auswerfen, ob die volkswirthschaftliche Bedeutung
der Binnenfischerei von der Art sei, daß sich im Interesse ihres
größeren Schutzes weitere oder besser gesagt, irgendwelche Be¬
schränkungen und Erschwernisse, ja selbst nur „Unbequemlichkeiten"
für die übrigen Wassernützungen, ferner gewisse Beschränkungen
der Ausnutzung bestehender Fischereirechte rechtfertigen lassen?

Diese Gegner fordern meist „statistische Beweise" für das
Gegentheil, eine förmliche Statistik über die rechtliche Natur,
den Umfang, den Ertrag u. s. w. aller Fischereien im Lande,
ehe sie nur „mit sich reden" lassen wollen.

Diesem Einwände darf frischweg entgegengehalten werden,
daß im zugegebenen Falle des völligen Rückganges
und Darniederliegensder Binnenfischerei in gewissen Ländern
dieser leidige Zustand eben das leitende Motiv zur seiner¬

zeitigen Schöpfung der (mit Ausname Salzburgs und bis
vor Kurzem Tirols) in allen Königreichen und Ländern bestehenden

„provisorischenFischerei-Gesetze" war, einer Schöpfung,
bei welcher sehr viele heute schwierig gewordene Abgeordneten
noch freudig mitwirkten.

Es wird auch gezeigt werden, daß manche Bestimmungen
der neuen Regierungsvorlage, welche sonderbarster Weise

heute angefochten wurden, bereits buchstäblich in diesen pro¬

visorischen Gesetzen enthalten und nur in die neue Vorlage
übertragen sind; — es wird bewiesen werden, daß die bis¬

herige Erfahrung bestätigte, wie mit den blos fischereipoli¬
zeilichen Maßregeln der „provisorischen Fischereigesetze", die

auch von den damaligen Gesetzgebern gewünschte Hebung der
Fischerei bis zu einem Grade wirklich volkswirthschaft¬
liche r Bedeutung für die Allgeineinheit (Volksnahrung) und
für die Privatinteressen der Fischerei-Berechtigten insbesonders
nicht erreichbar war, daß man daher jetzt einen Schritt weiter
gehen müsse.

Ebenso wird es erweislich sein, daß die hauptsächlich an¬

gefochtenen Bestimmungen der Regierungsvorlage der Fischerei
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